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Rechtsanwältin, lic. iur., LL.M., 

Head of Legal Retirement, WTW

Zunächst gilt zu beachten, dass die 
Schweiz ein föderalistischer Staat ist. Die 
Macht ist zwischen Bund, Kantonen 
und Gemeinden aufgeteilt. Alles, was 
nicht dem Bund zugewiesen ist, liegt in 
der Kompetenz der Kantone.1 

Die Bundesverfassung legt die Auf-
gaben des Bunds fest. Dazu gehört auch 
die berufliche Vorsorge.2 Sowohl der 
Bund wie auch die Kantone kennen die 
Gewaltenteilung. Es wird unterschieden 
zwischen Legislative (Gesetzgebung), 
Exekutive (Regierung, ausführende Stel-
len) und Judikative (Gerichte). Die Ge-
waltenteilung verhindert die Konzentra-
tion von Macht bei einzelnen Personen 
oder Institutionen. Sie ist ein wichtiges 
Grundprinzip der Demokratie. 

Rechtsgrundlagen
Diese Staatsorganisation beeinflusst 

die Rechtsgrundlagen (vgl. Grafik Nor-
menhierarchie). Föderalismus und Ge-
waltenteilung bestimmen, wer die 
Rechtsgrundlagen erlässt und wer welche 
Kompetenzen hat. 

Die Bundesverfassung steht zuoberst 
in der Normenhierarchie. Sie wird kon-
kretisiert durch die Gesetze. Diese wie-
derum werden durch Verordnungen er-
gänzt, die detaillierte Vorschriften zu 
generellen gesetzlichen Regelungen ent-
halten. 

Aufgrund des föderalistischen Cha-
rakters der Schweiz wird zwischen kanto-
nalen Normen und bundesrechtlichen 
Normen unterschieden. Das Bundesamt 
für Sozialversicherungen (BSV) ist die 
Bundesbehörde, die u. a. für die Vorbe-

1	 Art. 3 BV, Art. 42 ff. BV.
2	 Art. 111–113 BV.

reitung der Gesetzgebung in der berufli-
chen Vorsorge zuständig ist.3

Wichtig ist, dass sich die rechtsset-
zende Behörde jeweils im Rahmen ihrer 
Kompetenzen bewegt. So darf z. B. der 
Bundesrat keine Verordnung erlassen, 
wenn er dazu keine Rechtsgrundlage in 
einem Gesetz hat, und das Parlament 
darf kein Gesetz erlassen, wenn die 
Rechtsgrundlage in der Verfassung fehlt. 
Die Regelung darf zudem nicht weiter-
gehen, als in der Rechtsgrundlage vor-
gesehen. 

Ein aktuelles Beispiel ist die Regelung 
betreffend Übernahme von Rentnerbe-
ständen, die seit 1. Januar 2024 in Kraft 
ist. Art. 53ebis BVG regelt die Grundzüge 
und ermächtigt den Bundesrat in Abs. 5, 
die Einzelheiten zu regeln, insbesondere, 
was als rentnerlastiger Bestand gilt, und 
die Anforderungen an die Finanzierung 
von Rentenverpflichtungen. Der Bun-
desrat hat sich bei der Regelung der Ein-
zelheiten an diese Vorgaben zu halten 
und darf nicht plötzlich andere Punkte 
regeln, die eventuell auch noch unklar 
sind und einer Regelung bedürften. Die-
ses Grundprinzip gilt auf allen Stufen. 

So dürfen z.B. ausführende Organe 
(Exekutive) nur konkretisierende, jedoch 
keine weiterführenden Regelungen er-
lassen. Gerichte wiederum prüfen dann 
in einem konkreten Fall unter anderem, 
ob eine ausreichende rechtliche Grund-
lage für die Regulierung besteht und ob 
die legiferierende Behörde sich an den 
Rahmen ihrer Kompetenzen gehalten 
hat.

3	 Art. 4 und 11 Organisationsverordnung  
vom 28. Juni 2000 für das Eidgenössische 
Departement des Innern (OV-EDI).

Übersicht für Stiftungsräte

Rechtsgrundlagen in der 2. Säule 
und ihre Bedeutung 
Welche Normen gibt es in der beruflichen Vorsorge und wie stehen diese zueinander?  

Für wen sind sie verbindlich? Eine Orientierungshilfe ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 
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TAKE AWAYS
	– Der Stiftungsrat hat sich im komplexen Gefüge 
von Gesetzesbestimmungen, Reglementen und 
weiteren relevanten Grundlagen zurechtzufinden.

	– Eine Einordnung der Rechtsgrundlagen hilft ihm, 
diese zu verstehen, zu würdigen und im gesetzlich 
vorgegebenen Rahmen seine eigenen Entschei-
dungen zu treffen.

Normenhierarchie

Völker-
recht, 
Staats-

verträge

Bundesverfassung

Bundesgesetze

z. B. BVG, FZG, OR, ZGB, DBG 

Verordnungen Bundesrat

z. B. BVV 1, BVV2, BVV 3, FZV, WEFV, SFV

Urkunden / Reglemente / 
kantonale Gesetze Pensionskassen

Selbstregulierung

z. B. ASIP-Charta, ESG-Reporting-Standards ASIP

Weisungen OAK-BV

durch Weisung OAK BV allgemeinverbindlich  
erklärte Fachrichtlinien FRP der SKPE

Mitteilungen berufliche Vorsorge (BSV) / Mitteilungen OAK-BV / Fachrichtlinien FRP  
der SKPE/Prüfhinweise (PH) von Expert Suisse / Merkblätter Konferenz  

der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden / Fachmitteilungen ASIP

Weitere zentrale Rechtsgrundlagen in 
der 2. Säule sind die Stiftungsurkunden 
und Reglemente der Vorsorgeeinrich-
tungen, die vom Stifter bzw. vom obers-
ten Organ (in der Regel dem Stiftungs-
rat) erlassen werden.4 

Auch vertragliche Regelungen (z. B. 
in Gesamt- oder Einzelarbeitsverträgen 
oder in Regelungen mit dem Arbeitge-
ber) sind im Rahmen der Vertragsauto-
nomie Rechtsgrundlagen. Hier gilt zu 
beachten, dass vertragliche Vereinbarun-
gen ins Vorsorgerecht übertragen werden 
müssen, damit sie vorsorgerechtliche 
Wirkung entfalten und vorsorgerecht-
lich durchsetzbar sind. Dies geschieht in 
der Regel durch Aufnahme ins Vorsorge-
reglement. 

Wenn eine detaillierte staatliche Re-
gulierung fehlt oder wenn eine Branche 
vermeiden möchte, dass der Staat einen 
Bereich übermässig bzw. in nicht sinn-
voller Art und Weise reguliert, wird oft 
auch zum Instrument der Selbstregu
lierung gegriffen: Die Branche auferlegt 
sich freiwillig gewisse Regeln, um Stan-
dards und Best Practices zu schaffen. In 
der beruflichen Vorsorge sind dies z. B. 
die ASIP-Charta zum Thema Gover-

4	 Art. 51a BVG. Bei öffentlich-rechtlichen Vor-
sorgeeinrichtungen bestehen entsprechende 
Gesetze und Verordnungen, die vom Gesetz-
geber erlassen werden.

nance, die für ASIP-Mitglieder verbind-
lich ist, die Fachrichtlinien FRP der 
Schweizerischen Kammer der Pensions-
kassen-Experten, die für Mitglieder der 
SKPE verbindlich sind,5 und die Schwei-
zer Standards zur Abschlussprüfung (SA-
CH) bzw. die ergänzenden Prüfungs
hinweise (PH) der Expert Suisse, die für 
Mitglieder von Expert Suisse verbindlich 
sind. Diese Regelwerke konkretisieren 
die gesetzlichen Bestimmungen. 

Diese letzteren Bestimmungen adres-
sieren primär die Pensionskassenex
perten oder die Revi-
sionsstelle. Indirekt 
haben sie aber auch 
Auswirkungen auf 
die Pensionskasse, 
z.B. wenn es um die 
Festlegung des tech-
nischen Zinses geht.

Durchführung 
Die berufliche Vorsorge wird vorab 

von den einzelnen Vorsorgeeinrichtun-
gen und weiteren Stiftungen durchge-

5	 Die meisten Fachrichtlinien der SKPE wurden 
indessen von der OAK BV durch Weisung für 
allgemeinverbindlich erklärt und gelten damit 
für sämtliche zugelassenen Experten für be-
rufliche Vorsorge. Aktuell sind dies FRP 1, 2, 
4, 5, 6 und 7 (vgl. Weisung OAK BV W-03/2014 
vom 1. Juli 2014, Stand 20. Juni 2023). 

Re
ch

ts
vo

rs
ch

rif
te

n

Se
lb

st
- 

re
gu

lie
ru

ng

W
ei

te
re

 re
le

va
nt

e 

Gr
un

dl
ag

en
 u

nd
 A

us
le

ge
hi

lfe
n

führt. Deren oberstes Organ ist für die 
Einhaltung der Gesetze, Verordnungen 
und Reglemente verantwortlich. Die 
Vorsorgeeinrichtungen unterstehen 
einer mehrstufigen Aufsicht (vgl. Abb. 
Aufsichtspyramide, Seite 100). 

Die regionalen Aufsichtsbehörden be-
aufsichtigen die Vorsorgeeinrichtungen 
sowie weitere Stiftungen, die nach ihrem 
Zweck der beruflichen Vorsorge dienen. 
Die Aufsichtsbehörden stützen sich da-
bei insbesondere auch auf die Berichte 
der Revisionsstelle und des Experten für 
berufliche Vorsorge. Kern ihrer Aufgabe 
ist es zu überwachen, dass Vorsorge
einrichtungen und weitere an der Durch-
führung der beruflichen Vorsorge Betei-
ligte die gesetzlichen Vorschriften einhal-
ten und dass das Vorsorgevermögen 
zweckgemäss verwendet wird. 

Die Aufgaben und die Aufsichtsmittel 
werden insbesondere in Art. 62 f. BVG 
und in der Verordnung über die Aufsicht 
in der beruflichen Vorsorge (BVV 1) nä-
her definiert. Die BVG-Aufsicht ist als 

Rechtsaufsicht kon-
zipiert. Die Auf-
sichtsbehörde darf 
ihr Ermessen nicht 
anstelle des weiten 
Ermessens des obers-
ten Organs setzen, 
sondern nur dann 
eingreifen, wenn die-
ses sein Ermessen 

überschritten oder missbraucht hat, also 
wenn ein Entscheid unhaltbar ist, weil er 
auf sachfremden Kriterien beruht oder 
einschlägige Kriterien ausser acht lässt. 

Greift die Aufsichtsbehörde ohne ge-
setzliche Grundlage in den Autonomie-
bereich der Stiftungsorgane ein, so ver-
letzt sie Bundesrecht.6 Ob die Voraus-
setzungen für ein aufsichtsrechtliches 

6	 BGE 146 V 341, E. 2.3.

«Wichtig ist, dass sich die 
rechtssetzende Behörde jeweils  
im Rahmen ihrer Kompetenzen 

bewegt.»
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Einschreiten erfüllt und die angeordne-
ten Massnahmen angebracht sind, über-
prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage 
frei.7

Die Oberaufsichtskommission Beruf-
liche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt 
die Aufsichtsbehörden. Ihre Aufgaben 
sind in Art. 64a BVG definiert. Sie stellt 
insbesondere die einheitliche Aufsichts-
tätigkeit der Aufsichtsbehörden sicher 
und kann zu diesem Zweck Weisungen 
erlassen (Abs. 1 lit. a). Sie erlässt bei Vor-
liegen einer gesetzlichen Grundlage und 
vorheriger Anhörung der interessierten 
Kreise die für die Aufsichtstätigkeit not-
wendigen Standards (Abs.  1 lit. c). Sie 
entscheidet über die Zulassung und den 
Entzug der Zulassung von Experten für 
die berufliche Vorsorge, führt ein Regis-
ter und kann den Experten für berufliche 
Vorsorge und den Revisionsstellen Wei-
sungen erteilen (Abs. 1 lit. d-f ). Sie be-
aufsichtigt zudem den Sicherheitsfonds, 
die Auffangeinrichtung und die Anlage-
stiftungen (Abs. 2). 

Die Weisungen der OAK BV sind 
gegenüber den Weisungsadressaten – 
also den regionalen Aufsichtsbehörden, 
den Experten für berufliche Vorsorge 
bzw. den Revisionsstellen, nicht jedoch 
gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen, 
grundsätzlich verbindlich, unterliegen 
jedoch der gerichtlichen Überprüfung: 
Gemäss Bundesgericht hat die OAK BV 
die Kompetenz, Weisungen zur Konkre-
tisierung der Gesetzgebung oder der 
Rechtsprechung zu erlassen. Diese Wei-
sungen sind Verwaltungsverordnungen. 
Sie dienen untergeordneten Instanzen, 
hier den regionalen Aufsichtsbehörden, 
als Richtlinie zur Auslegung unbestimm-
ter Rechtsbegriffe in gesetzlichen Be-
stimmungen. Ihr Ziel ist es, die Rechts-
sicherheit und Gleichbehandlung zu ge-
währleisten. Sie dienen allenfalls der 
Schaffung einer einheitlichen Verwal-
tungspraxis und sind insofern von ge-
wissem Nutzen, dürfen aber nicht über 
den Rahmen der übergeordneten Norm, 
die sie konkretisieren sollen, hinausge-
hen. Sie geben die Rechtsauffassung der 
sie erlassenden Behörde wieder, haben 
jedoch keine Gesetzeskraft und dürfen 
nichts anderes vorsehen, als was sich aus 

7	 Vgl. Franziska Grob: BSK Berufliche Vorsorge, 
Basel, 2021, Art. 62 N 13 f.; BGE 141 V 416 
E. 2.2.

der Gesetzgebung oder der Rechtspre-
chung ergibt. Die Gerichte können die 
Weisungen in konkreten Anwendungs-
fällen auf die Rechtskonformität prüfen. 
Eine abstrakte Überprüfung durch die 
Gerichte ist dagegen nicht möglich.8 

In der Aufsichtspraxis finden sich so-
dann verschiedene weitere relevante 
Grundlagen, z.B. die Mitteilungen für 
berufliche Vorsorge des BSV,9 die Mit-
teilungen der OAK BV, die Merkblätter 
der Konferenz der kantonalen BVG- und 
Stiftungsaufsichtsbehörden oder die 
Fachmitteilungen des ASIP. 

8	 Vgl. dazu BGE 146 V 341, E. 8.6.2 mit Ver-
weis auf BGE 141 V 175, E. 4.1; vgl. auch 
Urteilsbesprechung Angelica Meuli/Evelyn 
Schilter in SPV 01/21, S. 96 ff. Bei der Prü-
fung der Weisung OAK BV W-04/2014 in 
einem Anwendungsfall (Anwendbarkeit der 
Organisations- und Governance-Regeln von 
Art. 48 f bis 48 l BVV2 auf Säule-3a-Stiftun-
gen und Freizügigkeitsstiftungen) hat das 
Bundesgericht festgestellt, dass für diese 
Weisung eine rechtliche Grundlage fehle, weil 
sie nicht eine bestehende gesetzliche Be-
stimmung konkretisiere sondern eine solche 
ergänze. Das Bundesgericht untersagte der 
regionalen Aufsichtsbehörde die Anwendung 
der Weisung in einem konkreten Anwen-
dungsfall, worauf die OAK BV die Weisung 
aufhob (Informationsschreiben OAK BV vom 
9. Dezember 2020).

9	 Das BSV hat auch Informationsaufgaben 
(Art. 11 Abs. 3 lit. c OV-EDI) und veröffent-
licht Mitteilungen über die berufliche Vor-
sorge. Seit der Strukturreform haben die Mit-
teilungen über die berufliche Vorsorge rein 
informativen Charakter (vgl. Tristan Imhof: 
BSK Berufliche Vorsorge, Art. 64a N 53).

Dabei handelt es sich nicht um 
Rechtsnormen, sondern um Stellung-
nahmen, Meinungen oder Verlautbarun-
gen der jeweiligen Institutionen. Sie sind 
rechtlich nicht verbindlich, finden je-
doch in der Praxis durchaus Beachtung 
und vermögen eine Rechtsausfassung 
oder Rechtsauslegung mitzuprägen.

Richterliche Überprüfung
Schliesslich können die korrekte An-

wendung der Rechtsgrundlagen und in 
gewissen Fällen die Normen10 selbst ge-
richtlich überprüft werden. Die dritte 
Staatsgewalt, die Judikative, ist ein 
mögliches Korrektiv, um die korrekte 
Anwendung von Rechtsvorschriften 
durchzusetzen und gegen Kompetenz-
überschreitungen vorzugehen. Die Inan-
spruchnahme ist an gewisse Vorausset-
zungen geknüpft und ist mit Aufwand 
verbunden, kann im Einzelfall jedoch 
ein wichtiges Instrument sein. 

In der beruflichen Vorsorge leistet die 
Rechtsprechung einen wesentlichen 
Beitrag zur Konkretisierung der recht
lichen Rahmenbedingungen. Viele Ge-
setzesbestimmungen werden erst durch 
die Rechtsprechung konkretisiert und 
damit für die Vorsorgeeinrichtungen, 
aber auch für die übrigen Beteiligten, 
verständlich und nachvollziehbar. n

10	Beispielsweise eine Verordnungsbestimmung 
oder eine reglementarische Bestimmung.

Aufsichtspyramide

OAK

BV

Direkt-Aufsicht

Experte 
für berufliche 

Vorsorge

Revisions- 
stelle

Paritätisches Führungsorgan

(zusammen mit Geschäftsführung)


